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Syrien (,FAQ’s“) — 43. Fassung

hier: Aufenthaltsrechtliche Regelungen fur in Schleswig-Holstein aufhaltige syrische
Staatsangehorige

Sehr geehrte Damen und Herren,

anknupfend an unser Schreiben vom 2806.034.2025 (32. Fassung ,Syrien-FAQ’s"; Az.VIII 401
/ VIII 405 — ) geben wir Ihnen — wie dort in Aussicht gestellt — mit dieser
Fassung eine weitere Aktualisierung der Informationen und Arbeitshinweise zum
(aufenthaltsrechtlichen) Umgang mit syrischen Staatsangehdrigen. Weitergehende
Informationen/ Aktualisierungen des MSJFSIG — in Form einer Fortschreibung/ Aktualisierung
dieser FAQ’s als ,lebendes Dokument® — sind zu erwarten. Dabei bitten wir Sie zu beachten,
dass sich die Hinweise ausschlie3lich auf syrische Staatsangehorige beziehen. Sie sind nicht
auf andere Staatsangehorigkeiten Ubertragbar.

Dienstgebaude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebaude moglich | Telefon 0431 988 — 0 |
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Zugang fur elektronisch signierte und verschlisselte Dokumente. | Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und
archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de| Das Ministerium finden Sie im Internet unter
www.schleswig-holstein.de/sozialministerium, www.facebook.com/Sozialministerium.SH, www.twitter.com/sozmiSH und
www.instagram.com/sozialministerium.sh
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1. Sicherheitslage u. Innenpolitische Lage’ (,,Wie stellt sich die aktuelle
Sicherheitslage u. Innenpolitische Lage in Syrien dar?“):

Am 8. Dezember 2024 stiurzten verschiedene oppositionelle Gruppen, darunter die
islamistische Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die Regierung von Prasident Baschar al-
Assad. Mittlerweile wurde eine aus der HTS hervorgegangene Ubergangsregierung unter
Leitung des Ubergangsprasidenten, Ahmed al-Sharaa, gebildet, die aber nicht alle
Landesteile vollumfanglich kontrolliert. Der Nordosten des Landes wird weiterhin von den
»oyrian Democratic Forces” (SDF) kontrolliert.

a) Sicherheitslage / Lagebericht des Auswartigen Amtes

Das Auswartige Amt (AA) hat am 30.05.2025 (Stand: Ende Marz 2025) die angekiindigte

Aktualisierung seines vorherigen Lageberichts (VS-NfD) vom 03.12.2024 (Stand: Mitte
Oktober 2024) vorgelegt, welcher noch einen Uberblick tber die aktuelle Situation und
Lage in der Arabischen Republik Syrien vor dem Sturz Assad-Regimes wiedergab. Die
Erstellung eines umfassenden Lagebildes auf Grundlage eigener Erkenntnisse vor Ort
war/ist fur das AA bzw. die dortige Auslandsvertretung angesichts der Sicherheitslage
weiterhin nicht moglich. Der nunmehr aktualisierte Lagebericht musste sich somit — neben
zunehmend eigenen Erkenntnissen der Auslandsvertretung zur Lage vor Ort — weiterhin
umfassend auf fremde Erkenntnisquellen stlitzen und stellt eine Momentaufnahme dar.

Ein Verfassungskomitee veroffentlichte am 13. Marz 2025 eine — von Prasident al-Sharaa
gnterzeichnete — Verfassungserklarung, die den Rahmen fur eine funfjahrige
Ubergangsphase und eine zu erarbeitende neue Verfassung vorqibt.

Die allgemeine Sicherheitslage ist nach Einschatzung des Auswartigen Amtes im ganzen
Land weiterhin sehr angespannt, aufierstextrem volatil und kann sich jederzeit und:
kurzfristig andern._Insbesondere in den sudlichen Vororten von Damaskus, Sahnaya und
Jaramana, sowie im Gouvernement Sweida hat sich die Sicherheitslage in den letzten
Wochen zunehmend verschlechtert. Politische Vereinbarungen, wie die Verkindung der
0.9. Verfassungserklarung und Waffenstillstdnde, haben noch zu keiner nachhaltigen
Beruhigung der Lage gefuhrt.

Das Auswartige Amt warnt (weiterhin) vor Reisen nach Syrien.

b) Fluchtbewegungen

Flucht- und Migrationsbewegungen in die angrenzenden Nachbarlander, zum Beispiel in
den Libanon,-finden weiterhin statt. Einige Grenzibergange sind nach wie vor flir den
Personenverkehr geschlossen bzw. kdnnen ohne Vorankundigung kurzfristig geschlossen
werden und eine Ausreise aus Syrien erschweren. Aus-der Turkelsind-in-nennenswertem-

Umiang Einreisenvon-Ruckkehrenden zu-verzeichnen:
Die Flughafen in Aleppo und Damaskus sind seit dem 18. Dezember 2024 wieder in
Betrieb, werden bislang jedoch nur von wenigen Fluggesellschaften angeflogen. Es-kann-

weiterhinzu-Unregelmafligkeitenim-Flugbetrieb-koemmenDurch die SchlieRung der

1 siehe Reise und Sicherheitshinweise des Auswartigen Amtes (Stand: 16.0628.63.2025; unverandert
gultig seit 20.0313.06.2025)



https://www.auswaertiges-amt.de/de/reiseundsicherheit/syriensicherheit-204278#content_0
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Luftraume — infolge der israelischen Militdrschlage Israels am 13.06.2025 gegen iranische
Nuklearanlagen und die iranische MilitarfuUhrung — mehrerer Lander in in der Region
konnen Verzdégerungen im Flugverkehr nicht ausgeschlossen werden. Die Flughafen
Damaskus und Aleppo werden daher zeitweise nicht angeflogen. Eine Ausreise zum
Beispiel in den Libanon kann Uber den Landgrenzubergang in Masnaa erfolgen, es kann
dort zu erheblichen Wartezeiten kommen. Bei Einreise finden strenge Grenzkontrollen
statt; gultige Ausweisdokumente sowie ein Flugticket zum Endreiseziel sollten mitgefuhrt
werden.

2. Asylverfahrensrechtliche Hinweise (,,Welche Auswirkungen hat die gednderte
Sicherheitslage auf aktuell anhangige Asylverfahren syrischer Staatsangehoriger?
Gibt es Moglichkeiten, aus dem Asylverfahren heraus einen Aufenthaltstitel zu
erlangen?“):

Das BAMF hatie bereits am 09.12.2024 entschieden, Entscheidungen in
Asylverfahren betreffend syrischer Staatsangehdriger zunachst
zurtickzustellenaufzuschieben (siehe auch § 24 Abs. 5 Asylgesetz). Diese_
Ruckstellungsentscheidung hat das BAMF nun aufgeweicht: Es sollen nun ,zum Teil“ auch
wieder Widerrufsverfahren bearbeitet werden. Es wird erwartet, dass dies vor allem
Manner im erwerbsfahigen Alter betrifft, die keine Vulnerabilitdten (z. B. Krankheiten oder
Zugehorigkeit zu einer benachteiligten Gruppierung) aufweisen. Hierauf weist das BAMF
auch aktuell auf seiner Homegag (Stand 20.12.2024) hin:

auq‘-geseheben—WMerrufsverfahren werden nur zum Te|I bearbeltet“

Weitere EU-Mitgliedstaaten haben ahnlich lautende Entscheidungen getroffen .
Von dieser 0. g. Ruckstellungsentscheidung sind ausgenommen:
* laufende Dublin-Verfahren,

* \Verfahren, die ohne die Bewertung der Lage im Herkunftsland getroffen werden
kénnen (Unzulassigkeitsentscheidungen)

* sicherheitsrelevante Verfahren im Einzelfall.
Diese nur teilweise" erfolgende Bearbeitung fuhrt in den Ubrigen Fallen, die nicht

bearbeitet werden auch weiterhin zu -umfasst-entsprechend-auch-einenrm
LAnhorungsstopp’. Hierzu gab es bilateral Eine-entsprechende Hinweiselrformation-hatte

durch das BAMF dem MSJFSIG-bilateral-mitgeteilt.

Die 0.g. Entscheidung des BAMF hat fur die ca. 47.000 syrischen Betroffenen in
Deutschland (ca. 1.800 in Schleswig-Holstein) mehrere unmittelbare Konsequenzen:

* Die Betroffenen werden langer im Asylverfahren mit einer Gestattung (und damit
auch im Asylbewerberleistungsbezug) verbleiben.

* Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, werden im Moment nicht mehr zu
den Asylgrinden in Bezug auf das Herkunftsland Syrien angehort. Ausgenommen
hiervon kdnnen sicherheitsrelevante Verfahren sein. (Der Status der Gestattung
wird dadurch nicht berihrt.)


https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2024/241220-syrien-verfahrensaufschub.html?nn=282600
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» Die Ersterteilung von Aufenthaltserlaubnissen (nebst Rechtskreiswechsel von
Gestattung in erlaubten Aufenthalt), die sich aus einer etwaigen Schutzgewahrung
ergeben, wird sich ebenfalls verzogern.

* Vor allem erwerbsfahigen Mannern ohne Vulnerabilitdten wird geraten, die
potenziellen Folgen ihres Schutzstatus und ihrer dazugehdrigen
Aufenthaltserlaubnis mit der fir sie zustandigen Auslanderbehoérde zu besprechen.
Insbesondere sollten sie ihre weitergehenden aufenthaltsrechtlichen Perspektiven
mit der zustandigen Auslanderbehorde erdrtern.

| Den Auslanderbehérden Schleswig-Holsteins wird empfohlen Bahersoliten-die in § 63
Abs. 2 AsylG genannten Maximalgultigkeitsdaten (sechs bzw. langstens zwdlf Monate) fur
| die Befristung der Aufenthaltsgestattung aus § 55 AsylG voll auszugeschopft-werden.

Ob Schutzentscheidungen des BAMF — wie bisher — zuklnftig tendenziell eher positiv
(Anerkennung als Asylberechtigter oder internationaler Schutz bzw. Feststellung von
Abschiebungsverboten) ausfallen werden, kann nicht prognostiziert werden.

Fir die Dauer des Anhérungsstopps verbleiben die Betroffenen_grundsatzlich in den

Landesunterkunften @%Ktue”eﬂeeh%s—wﬂ—Eﬂasslag&m—Sehieswg#leLstem—gmHnuﬂ—

NMan Ren-oniRe -.-.- - o Weraden-g rran --
Ci v o

synsehen—Staa%saqgehengen—regemqa&g—mem—depEau—)ln denen Fallen, in denen es
gerechtfertigt werden kann (insbesondere, wenn sich die syrischen Schutzsuchenden
bereits Uber einen langen Zeitraum hinweg in den Unterkinften aufhalten), kann eine
Verteilung auch vor der Anhérung durch das BAMF erfolgen. Die gesetzlich festgelegten

Ochstfristen werden beachtet (§ 47 AsylG). Die Asylsuchenden sind dazu anzuhalten, die
Erreichbarkeit fur das BAMF auch nach der Verteilung zu gewahrleisten.

Des Weiteren wird auf die grundsatzliche Option eines sogenannten
,Stichtagsabhangigen Spurwechsels* nach § 10 Abs. 3 S. 5 AufenthG hingewiesen.
Der ,Spurwechsel” eroéffnet die Moglichkeit eine Aufenthaltserlaubnis zur Austibung einer
qualifizierten Beschaftigung nach § 18a, § 18b oder § 19c Absatz 2 AufenthG zu erlangen,
wenn die Voraussetzungen erflllt sind. Die Grundvoraussetzung ist jedoch, dass der — im
Asylverfahren befindliche — Auslander vor dem 29. Marz 2023 eingereist ist.

In diesem Zusammenhang wird auf die den Auslanderbehérden zur Verfigung stehenden
Ausfuhrungen zu Nummer 10.3.5 der SH-spezfischen Anwendungshinweise zum
Fachkrafteeinwanderungsgesetz (lll. Tranche) und die Erlasse zu § 25a und § 25b
Aufenthag verwiesen.

\ 3. Fortgeltung des Schutzstatus / Einblirgerung (,,Miissen syrische
Staatsangehorige aufgrund der geanderten Lage mit einem Widerruf ihres
Schutzstatus rechnen? Sind Einbirgerungen weiterhin moglich?“):

Der bestands- bzw. rechtskraftig festgestellte Schutzstatus (Asylberechtigung,
Fluchtlingseigenschaft, subsidiarer Schutz oder Abschiebungsverbote) und auch die damit
einhergehenden Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG gelten
solange fort bzw. konnen entsprechend verlangert werden, bis der Schutzstatus
vom BAMF eventuell widerrufen (oder anderweitig aufgehoben) wurde und die
Auslanderbehorde im Anschluss das Aufenthaltsrecht gepriift hat. Das BAMF pruft
die Aufhebung friherer Schutzgewahrungen im Regelfall bei einer grundlegenden
Sachlagenanderung in einem Herkunftsland oder einer Herkunftsregion von Amts wegen.


https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/I/integration/_downloads/erlasse/2023/230424_25b_aufenthg_anwendungshinweise?nn=0909795b-4413-4b03-bccb-1199d312b23e
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/I/integration/_downloads/erlasse/2023/230726_25a_aufenthg_anwendungshinweise?nn=0909795b-4413-4b03-bccb-1199d312b23e
https://wmzuwanderungsh.exoplatform.org/portal/g/:spaces:wissensbasis/wissensbasis/documents?documentPreviewId=baa970edac12000e2315b12721e859e1
https://wmzuwanderungsh.exoplatform.org/portal/g/:spaces:wissensbasis/wissensbasis/documents?documentPreviewId=baa970edac12000e2315b12721e859e1
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Gesonderte Anfragen und/oder Hinweise zur objektiven Anderung der Lage in Syrien sind
nicht erforderlich.

Aufgrund vereinzelter Forderungen aus dem (bundes-)politischen Raum nach einer

Ruckflihrung syrischer Staatsangehoriger ist uns bereits bekanntgemacht
worden, dass ein Uberdurchschnittlicher zusatzlicher Anstieg von
(Online-)Einblrgerungsantragen zu verzeichnen ist. Potenzielle Einburgerungsbewerber
sind auf die vorgenannten Ausfuhrungen hinsichtlich des Fortbestands der
Schutzgewahrung zu verweisen. Einblrgerungsantrage sind weiterhin
entgegenzunehmen. Einburgerungsverfahren syrischer Staatsangehoriger werden wie
bisher bearbeitet, sofern der zustandigen Einburgerungsbehdérde nicht durch das BAMF
bekannt ist, dass dieses bei der betreffenden Person bereits ein Widerrufsverfahren
durchfuhrt.

4. freiwillige (Aus-)Reisen nach Syrien (,,Darf ein syrischer Staatsangehoriger — trotz
etwaiger, bestehender Schutzgewahrung — nach Syrien ausreisen? Was waren die
rechtlichen Folgen einer solchen Ausreise?“):

Grundsatzlich ist es jedem Auslander — unabhangig von seinem aufenthaltsrechtlichen
(Schutz-)Status — freigestellt, in sein Herkunftsland auszureisen und temporar oder
dauerhaft dort zu verbleiben. Allerdings konnen solche Reisen in den Herkunftsstaat asyl-
und/oder aufenthaltsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Geforderte freiwillige Ausreisen sind mit dem REAG/GARP 2.0 Programm wieder moglich.
Die Antrage werden regular Uber das Online-Antragsmodul (OAM) bearbeitet. Weitere
Informationen dazu sind auf der Homepage https://www.returningfromgermany.de
verfugbar.

In Fallen, in denen bundesweite Rickkehrprogramme nicht greifen, ist ggf. eine Férderung
mit der landeseigenen Reisebeihilfe moglich. Die Antrage kdnnen an das Landesamt fur
Zuwanderung und Flichtlinge Schleswig-Holstein gerichtet werden.

Erganzend wird ab sofort das ,Nationale Reintegrationsprogramm Syrien“ (NRP SYR)
pilotiert. Im Rahmen dieses Pilotprogramms kann Rickkehrenden eine individuelle
Reintegrationshilfe vor Ort zur Verfigung gestellt werden.

Vorerst ist die Antragstellung bis zum 31.12.2025 mdglich. Eine Antragstellung ist
grundsatzlich nur vor der Ausreise der antragstellenden Person maglich. Die Antrage
sollen parallel zum REAG/GARP 2.0-Antrag oder Antrag auf Reisebeihilfe gestellt werden.

Sollte das Zielland Syrien wahrend der Programmlaufzeit in das European Reintegration
Programme (EURP) integriert werden, wird das NRP SYR innerhalb eines Monats nach
Aufnahme in das EURP beendet.

Detailliertere Informationen zum NRP SYR finden die Mitarbeitenden der
Zuwanderungsbehoérden hier im digitalen Wissensmanagement.

Durch das Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems (BGBI.
2024 | Nr. 332 vom 30.10.2024; in Kraft getreten am 31.10.2024) hat der Bundesgesetzge-
ber § 47b (Reisen in den Herkunftsstaat) in das Aufenthaltsgesetz eingefiigt. Demnach
sind Asylberechtigte und Auslander, denen internationaler Schutz (§ 1 Absatz 1 Nummer
2 des Asylgesetzes) zuerkannt oder fir die ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5


https://wmzuwanderungsh.exoplatform.org/portal/g/:spaces:wissensbasis/wissensbasis/documents/Integriertes%20R%C3%BCckkehrmanagement/freiwillige%20r%C3%BCckkehr/nationales%20reintegrationsprogramm%20syrien%20(nrp%20syr)/01_%20einf%C3%BChrung%20nrp%20syr?view=folder
https://www.returningfromgermany.de/
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oder Absatz 7 festgestellt worden ist, nunmehr verpflichtet, Reisen in ihren Herkunftsstaat
sowie den Grund der Reise vor Antritt der Reise gegenuber der zustandigen Auslanderbe-
horde anzuzeigen. Im Rahmen der Verlangerung eines Aufenthaltstitels sollte dieser Per-

sonenkreis Uber die neu eingeflgte Mitwirkungspflicht aktenkundig belehrt werden.

Die Auslanderbehdrde leitet nach § 8 Absatz 1c AsylG etwaige Anzeigen und ggf. beige-
brachte Nachweise an das Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge (BAMF) zur Prufung
des Widerrufs der Rechtsstellung weiter. Eine (vorherige) Genehmigung der Reise durch
die Auslanderbehorde ist laut Gesetzesbegrindung mit der Anzeigepflicht ausdricklich
nicht verbunden. Es ist den betroffenen Auslandern jedoch aktenkundig zu verdeutlichen,
dass eine Ausreise in den Herkunfts-/ Verfolgerstaat aufenthaltsrechtliche Konsequenzen
(z.B. Widerruf des Schutzstatus; siehe nachfolgenden Absatz) haben koénnte. Nach § 73
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 AsylG ist der jeweilige Schutzstatuts
namlich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

§ 47b AufenthG ist im Zusammenhang mit dem in § 73 AsylG neu angefugten Absatz 7 zu
betrachten: Reist der Auslander in den Staat, dessen Staatsangehdrigkeit er besitzt oder
wenn er staatenlos ist, in den Staat, in dem er seinen gewohnlichen Aufenthalt hatte, wird
vermutet, dass die Voraussetzungen fir die Asylberechtigung, die Zuerkennung des inter-
nationalen Schutzes oder die Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz
5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes nicht mehr vorliegen. Die Vermutung nach Satz 1
gilt nicht, wenn die Reise sittlich zwingend geboten ist. Fur den Auslander bedeutet dies,
dass er schlussig erklaren sollte, warum er die Reise zwingend sittlich antreten ,muss®. So
erhalt die zustandige Behorde die flr die Uberpriifung jeweils notwendigen Informationen.

Im Ubrigen handelt geméaR § 98 Absatz 2 Nummer 2b AufenthG ordnungswidrig, wer ent-
gegen § 47b eine Anzeige nicht vornimmt. Nach § 98 Absatz 5 kann diese Ordnungswid-
rigkeit mit einer Geldbul3e bis zu tausend Euro geahndet werden.

Gleichzeitig wird darum gebeten, dem Bundesamt mitzuteilen, wenn der dauerhafte
Fortzug nach Unbekannt oder in das Ausland erfolgt ist. Das Bundesamt geht von einer
dauerhaften Abwesenheit aus, wenn die Glltigkeit des Reiseausweises fiir
Fluchtlinge/Auslander mindestens sechs Monate abgelaufen ist.

Die oftmals gestellte Frage, ob fur syrische Schutzberechtigte in begrenztem Rahmen
kurzzeitige, sogenannte ,Erkundungsreisen® nach Syrien ohne das Risiko des Verlustes
des Schutzstatus moglich gemacht werden kénnen, damit diese sich selbst ein Bild von
der Lage vor Ort machen und eine fundierte Entscheidung fur eine mogliche dauerhafte
und freiwillige Ruckkehr nach Syrien treffen kdnnen, wird zzt. durch das BMI gepruft. Bis
zu einer rechtlichen Bewertung ist das vorgenannt beschriebene ,,Anzeigeverfahren“ nach
§ 47b AufenthG uneingeschrankt zu beachten.

5. Abschiebungen nach Syrien (,,Werden aufgrund der gednderten Lage zeitnah
Abschiebungen nach Syrien moéglich sein?“)

Die Lage in Syrien ist nach dem Sturz der Regierung durch oppositionelle und
islamistische Gruppen hdchst volatil und kann sich jederzeit andern

. Die Deutsche Auslandsvertretung in Syrien hat seinen — sehr
eingeschrankten — Betrieb erst wieder aufgenommen (siehe
Nummer £7). Daruber hinaus sind entsprechende Vereinbarungen_/
Ruckubernahmeabkommen mit den neuen Machthabenden erforderlich. Vor diesem
Hintergrund konnen gegenwartig keine Aussagen daruber getroffen werden, ob und
wann Ruckfuhrungen nach Syrien mdglich sein konnten



6. Dauer und Giiltigkeit von Aufenthaltstiteln (,,Was haben syrische
Staatsangehodrige mit Aufenthaltsrecht in Deutschland zu beachten, die sich zurzeit
in Syrien aufhalten und an einer rechtzeitigen Wiedereinreise gehindert sind?“)

Nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG erlischt der Aufenthaltstitel, wenn der Auslander
ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer von der Auslanderbehoérde
bestimmten langeren Frist wieder eingereist ist. Ist im Einzelfall von der Auslanderbehorde
keine langere Frist bestimmt, so erlischt der Aufenthaltstitel nach sechs Monaten
automatisch kraft Gesetzes.

FiUr den Fall, dass es syrischen Staatsangehdrigen mit deutschem Aufenthaltstitel nicht
mdglich oder zumutbar ist, Syrien vor Ablauf von sechs Monaten zu verlassen, steht es
ihnen frei, im Einzelfall — auch formlos — bei der zustandigen Auslanderbehodrde eine
langere Wiedereinreisefrist zu beantragen.



| 78. Konsularische Dienstleistungen/ Passbeschaffung (,,Welche konsularischen
Dienstleistungen stehen syrischen Staatsangehorigen im In- und Ausland zur
Verfugung? Arbeiten die Botschaften? Ist eine Beantragung syrischer
Nationalpasse uber die syrische Botschaft in Berlin (weiterhin) moglich?“):

Die syrische Botschaft in Berlin fihrt ihren Dienst- und Konsularbetrieb nach dem Sturz
des Assad-Reqgimes hiesigen-Erkenninissen bisher unverandert fort. Einschrankungen

konsularlscher Dlenstlelstungen sind zzt nicht bekannt Qb%dem%etseha#sgebm&d&

Nach dem Auswartigen Amt vorliegenden Informationen war im Zeitraum vom 08.12.2024
bis zum 11.03.2025 eine Ausstellung syrischer Passe aufgrund technischer Probleme
infolge eines Brandes im Pass- und Immigrationsamt in Damaskus nicht mdglich. Dies
betraf auch die syrische Botschaft in Berlin. Seit dem 12.03.2025 stellt die syrische
Botschaft in Berlin wieder Passe aus. Zur Passbeantragung ist nach Terminvereinbarung
die persdnliche Vorsprache notwendig. Darlber hinaus liegen Informationen vor, dass
neben Berlin zumindest auch an den syrischen Auslandsvertretungen in Amman, Athen,
Beirut, Brissel, Dubai, Istanbul, Kuwait und Stockholm bei persdnlicher Vorsprache wieder
syrische Passe beantragt werden kénnen. Modell und Antragsverfahren fur an syrischen
Auslandsvertretungen ausgestellte syrische Passe (inklusive Geblhren) sind nach
derzeitigem Kenntnisstand auch nach dem Wechsel der politischen Verhaltnisse gleich
geblieben.
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Die syrische Botschaft in Berlin hatte in Folge der 0.g. vorubergehenden technischen
Probleme seit dem 08.12.2024 in Einzelfallen abgelaufene syrische Reisepasse
verlangert. Diese Passverlangerungen sind nicht anerkannt. Zur Frage der Anerkennung
syrischer Passe wird auf die ergangenen Allgemeinverfigungen des Bundesministeriums
des Innern und fur Heimat verwiesen. Derzeit werden syrische Passe mit einer langeren
Gultigkeitsdauer von bis zu sechs Jahren ausgestelit.

Die deutsche Botschaft in Damaskus, Syrien ist seit dem 20.03.2025 zwar wieder in
Betrieb, fur den allgemeinen Besucherverkehr jedoch (weiterhin) geschlossen.

In
akuten Notfallen kann (daher nur) deutschen Staatsangehdrigen in Syrien aul3erst
eingeschrankte konsularische Hilfe geleistet werden.

| 89. Landesaufnahmeanordnung des Landes Schleswig-Holstein fiir syrische
Fluchtlinge (L-AAO) nach § 23 Abs. 1 AufenthG (,,Ist eine Verlangerung der L-AAO
uber die letztmalige Geltungsdauer (31.12.2024; 17. Verlangerung) erfolgt? Welche
Auswirkungen hat das Auslaufen der L-AAO auf Inhaber*innen einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG?*)

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hielt es 2013 zur Bekampfung der
Fllchtlingskrise in Syrien und dessen Anrainerstaaten aus humanitaren Grinden fur
geboten, syrischen Staatsangehdrigen, die vom (damaligen) Blrgerkrieg in Syrien
betroffen sind/waren, den Weg zu einer Aufenthaltserlaubnis zu erméglichen, sofern sie
enge verwandtschaftliche Beziehungen zu in Schleswig-Holstein aufenthaltsberechtigten
Personen haben, die bereit und in der Lage sind, den Lebensunterhalt ihrer Verwandten
wahrend des Aufenthalts in Deutschland zu sichern. Eine entsprechende (erste)
Aufnahmeanordnung wurde am 28.08.2013 erlassen und zuletzt am 19. April 2024 bis
31.12.2024 verlangert (17. Verlangerung).

Durch das MSJFSIG — als oberste Landesbehdrde im Sinne des § 23 Abs. 1 S.1 AufenthG
— war beabsichtigt, die L-AAO ein weiteres (18.) Mal bis zum 31. Dezember 2025 zu
verlangern. Nach § 23 Abs. 1 S.3 AufenthG bedarf die (erneute) Anordnung — zur Wahrung
der Bundeseinheitlichkeit — des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern,
fur Bau und Heimat. Das BMI hat mitgeteilt, sein Einvernehmen zum jetzigen Zeitpunkt mit
Blick auf die geanderte Lage in Syrien nicht erteilen zu konnen. Dies hat zur Folge, dass
Aufnahmen aus dem Ausland Uber die (ausgelaufene) L-AAO Syrien seit dem 01. Januar
2025 nicht langer moglich sind.

Far Inhaber*innen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG gilt es zu
beachten, dass nach § 8 Abs. 1 AufenthG auf die Verlangerung der Aufenthaltserlaubnis
dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Erteilung finden. Das MSJFSIG hat erklart,
dass die (urspringlichen) Aufnahmegriinde der L-AAQ’en — bis zu einer etwaigen
Neubewertung der Lage in Syrien — weiterhin in einem erheblichen Mal3e fortbestehen.
Eine Verlangerung der Aufenthaltserlaubnisse der Personen — auf der Grundlage der der
Erteilung zugrunde liegenden Fassung der L-AAO — ist durch die jeweils zustandige
Zuwanderungsbehoérde nach den gesetzlichen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes zu

\ prufen und ggfs.

Mit freundlichen GriRen
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gez. Patrick Schiuter / Constantin Kilpmann

Allgemeine Datenschutzinformationen:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fiir Soziales, Jugend, Familie,
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf.
mitgeteilten personlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union.Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/
datenschutzerklaerung.html



https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html

	1. Sicherheitslage u. Innenpolitische Lage („Wie stellt sich die aktuelle Sicherheitslage u. Innenpolitische Lage in Syrien dar?“):
	a) Sicherheitslage / Lagebericht des Auswärtigen Amtes
	b) Fluchtbewegungen

	2. Asylverfahrensrechtliche Hinweise („Welche Auswirkungen hat die geänderte Sicherheitslage auf aktuell anhängige Asylverfahren syrischer Staatsangehöriger? Gibt es Möglichkeiten, aus dem Asylverfahren heraus einen Aufenthaltstitel zu erlangen?“):
	3. Fortgeltung des Schutzstatus / Einbürgerung („Müssen syrische Staatsangehörige aufgrund der geänderten Lage mit einem Widerruf ihres Schutzstatus rechnen? Sind Einbürgerungen weiterhin möglich?“):
	4. freiwillige (Aus-)Reisen nach Syrien („Darf ein syrischer Staatsangehöriger – trotz etwaiger, bestehender Schutzgewährung – nach Syrien ausreisen? Was wären die rechtlichen Folgen einer solchen Ausreise?“):
	5. Abschiebungen nach Syrien („Werden aufgrund der geänderten Lage zeitnah Abschiebungen nach Syrien möglich sein?“)
	6. Dauer und Gültigkeit von Aufenthaltstiteln („Was haben syrische Staatsangehörige mit Aufenthaltsrecht in Deutschland zu beachten, die sich zurzeit in Syrien aufhalten und an einer rechtzeitigen Wiedereinreise gehindert sind?“)
	7. Verlängerung von Schengen-Visa („Können Schengen-Visa von syrischen Staatsangehörigen, die demnächst ablaufen, in Deutschland verlängert werden?“):
	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ausländerbehörden vermehrt Anfragen von syrischen Staatsangehörigen erreichen werden, die mit einem Schengen-Visum eingereist sind, welches in Kürze auslaufen wird und die aufgrund der aktuellen Ereignisse in Syrien die Verlängerung ihrer C-Visa beantragen. Das BMI wurde bereits um eine bundeseinheitliche Regelung/ Handhabung gebeten, wie mit diesen Anfragen/ Bitten zu verfahren ist. Bis zu einer bundeseinheitlichen Vorgabe bitten wir Sie, wie folgt zu verfahren:
	Aufgrund der geänderten Sicherheitslage und der wiederholten kurzfristigen Einschränkungen des Luftverkehrs in der Region besteht die Möglichkeit, dass Inhaber eines Typ-C-Visums (Schengen-Visum) aufgrund höherer Gewalt oder humanitärer Gründe daran gehindert sind, den Schengenraum vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Visums zu verlassen. In diesen Fällen ist die Gültigkeitsdauer des Schengen-Visums kostenlos zu verlängern. Die Verlängerung kann bis zu einer Gesamtgültigkeitsdauer von 90 Tagen erfolgen. Eine darüberhinausgehende Verlängerung für weitere 90 Tage innerhalb des betreffenden Zeitraums von 180 Tagen kann als nationales Visum eigener Art gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 AufenthG stattfinden. Sollte eine Verlängerung nicht möglich sein und der Betroffene mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des Visums ausreisepflichtig werden, ist sodann zu prüfen, ob die Abschiebung auszusetzen und hierüber eine Bescheinigung gemäß § 60a Abs. 4 AufenthG auszustellen ist.
	78. Konsularische Dienstleistungen/ Passbeschaffung („Welche konsularischen Dienstleistungen stehen syrischen Staatsangehörigen im In- und Ausland zur Verfügung? Arbeiten die Botschaften? Ist eine Beantragung syrischer Nationalpässe über die syrische Botschaft in Berlin (weiterhin) möglich?“):
	89. Landesaufnahmeanordnung des Landes Schleswig-Holstein für syrische Flüchtlinge (L-AAO) nach § 23 Abs. 1 AufenthG („Ist eine Verlängerung der L-AAO über die letztmalige Geltungsdauer (31.12.2024; 17. Verlängerung) erfolgt? Welche Auswirkungen hat das Auslaufen der L-AAO auf Inhaber*innen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG?“)

